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VOM 27.01.2006
ARBEITSSTELLE FÜR EVANGELISCHEN RELIGIONSUNTERRICHT

IM BEZIRK CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF

SYMBOL 40 \f "Wingdings"     (030) 341 73 48

Fax.: (030) 341 88 21

E-mail: ARU.Charlottenburg-Wilmersdorf@t-online.de 

Homepage: http://home.t-online.de/home/ARU.Charlottenburg-Wilmersdorf

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Religionsunterricht!

Fahrten sind oft das Salz in der Suppe des Religionsunterrichts. Die Rahmenbedingungen für 

Beantragung und Durchführung von Religionsfahrten

haben wir deshalb hier für Sie übersichtlich zusammengefasst.

· Wer eine Religionsfahrt oder Tagesexkursion plant, für die kein Zuschuss erforderlich ist, muss diese möglichst frühzeitig von der ARU genehmigen lassen. Der Antrag muss folgende Angaben    oder Unterlagen enthalten:

· Angaben zu Schule, Klasse und Zahl der Teilnehmer/innen,

· Termine der geplanten Veranstaltung,

· Angaben zum Thema oder Programm,

· Namen des/der Leiter/in und von weiteren Begleiter/innen,

· Kennzeichen aller privateigenen oder geliehenen Kraftfahrzeuge, mit denen notwendige Fahrten durchgeführt werden. Nur für die angegebenen Fahrzeuge wird eine Fahrzeug-Vollversicherung mit 150 Euro Selbstbeteiligung abgeschlossen.
· Liste der Teilnehmer/innen: Die Teilnehmerliste ist Grundlage für die Versicherung und kann bis zum Beginn der Veranstaltung noch nachgereicht werden.

· Wer eine Religionsfahrt oder Tagesexkursion mit Zuschuss plant, sollte schon am Ende des vorhergehenden Jahres Mittel im Haushaltsplan des Konsistorium zurückstellen lassen. Dazu genügt ein erster Antrag über die ARU ans Konsistorium, der nur die ungefähre Fahrtdauer und die ungefähre Gruppengröße angibt. Das Konsistorium bestätigt dann schriftlich, dass das Geld für die Unternehmungen im Haushaltsplan zurückgestellt worden ist.

· Ein detaillierter Antrag ist dann möglichst früh über die ARU an das Konsistorium zu richten. Er muss die oben aufgeführten Punkte enthalten und zusätzlich eine

· Finanzielle Kalkulation für die Veranstaltung: Die Kalkulation muss in Ausgaben und Einnahmen ausgeglichen sein. Falls sie ein Defizit aufweist, muss die Übernahme geregelt sein (z.B. durch Eigenbeitrag der/des Leiterin/Leiters).

- Ausgaben für Unterkunft, Verpflegung, Fahrt u.a.


- Einnahmen (Eigenbeitrag der Teilnehmer, andere Zuschüsse, beim Konsistorium beantragter Zuschuss) Es ist in jedem Fall zu erläutern, warum der Eigenbeitrag der Teilnehmer/innen nicht höher angesetzt werden kann und der Zuschuss des Konsistoriums für die Durchführung der Veranstaltung nötig ist.
· Die Regelsätze für die Bezuschussung betragen zur Zeit:

· bei einer Exkursion oder Tagesfahrt bis zu 5 €‚

· bei einer Fahrt mit einer Übernachtung bis zu 8 €‚

· für die zweite und dritte Übernachtung jeweils zusätzlich 3 €‚ also bis zu 11 bzw. 14 €.

· Solange dem Konsistorium noch besondere Mittel für Gedenkstättenfahrten zur Verfügung stehen, ist es möglich, Zuschüsse bis zu 18 € je Schülerin oder Schüler zu gewähren.

· Die pauschalierte Aufwandsentschädigung für die Leitung und Begleitung beträgt für eine Veranstaltung mit einer Übernachtung 15 €‚ für weitere Übernachtungen je 9 € zusätzlich.

· Materialien sind in der Regel als Lernmittel (Verbrauchsmaterial oder Arbeitsmittel) abzurechnen.

· Über die Bewilligung bzw. Nichtbewilligung eines Zuschusses erhält der/die Antragsteller/in über die/den Beauftragte/n einen schriftlichen Bescheid. Dieser Bescheid ersetzt nicht die dienstliche Genehmigung zur Durchführung der außerunterrichtlichen Veranstaltung durch die/den Beauftragte/n.

· Die Abrechnung muss spätestens vier Wochen nach Abschluss einer Veranstaltung erfolgen. Andernfalls verfallen die zugesagten Mittel und werden für Veranstaltungen anderer verwendet. Die Abrechnung ist mit allen Originalbelegen und einem kurzen Fahrtenbericht über die ARU einzureichen.

· Religionslehrerinnen und -lehrer, die außerschulische Vorhaben mit Unterrichtsgruppen durchführen, sollten regelmäßig ihre Kenntnisse in Erster Hilfe auffrischen.

· Auch die folgenden Regelungen der schulischen Aufsichtsvorschriften (AV Aufsicht vom 26.10.2000) sollten sie kennen:

Festlegung von Treffpunkt und Entlassungsort bei schulischen Veranstaltungen außerhalb der Schule

(1) Bei Schülern der Vorklasse und der Klassenstufen 1 bis 3 hat die schulische Veranstaltung grundsätzlich auf dem Schulgrundstück zu beginnen und zu enden. Ein anderer Treffpunkt und Entlassungsort ist nur zulässig, wenn dadurch der Schulweg verkürzt wird, der verkürzte Schulweg den Schülern bekannt ist und besondere Verkehrsgefahren ausgeschlossen sind. Über Ausnahmen im Einzelfall entscheidet der Schulleiter; sie bedürfen der Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Soll eine generelle Ausnahmeregelung für regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen außerhalb der Schule erfolgen, so hat der Schulleiter die Zustimmung der Schulkonferenz einzuholen; die Erziehungsberechtigten sind schriftlich zu informieren.

(2) Ab Klassenstufe 4 kann der Treffpunkt und Entlassungsort unter Beachtung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht auch im unmittelbaren Nahbereich der Schule liegen, wenn allen Schülern die Lage des Orts und die Verkehrsverbindungen bekannt sind. Von der Klassenstufe 7 an können die Schüler auch an Orten außerhalb des Nahbereichs der Schule versammelt und entlassen werden, wenn ihnen die genaue Lage und die Verkehrsverbindungen bekannt sind. Von der Klassenstufe.11 an können die Schüler nach vorheriger Information der Erziehungsberechtigten an jedem anderen Ort versammelt und entlassen werden.

(3) Für Schüler von Sonderschulen gelten, sofern ihr körperlicher und geistiger Zustand es rechtfertigen, die gleichen Regelungen wie für die übrigen Schüler der Berliner Schule. Im Übrigen trifft die Schulkonferenz die notwendigen grundsätzlichen Regelungen.

(4) Die Schüler sind am letzten Unterrichtstag vor Beginn der Veranstaltung auf mögliche Gefahren im Rahmen der Durchführung der Veranstaltung, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen und die Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen.

7 - Aufsichtsführung bei Berg-, Ski- und Radtouren sowie beim Baden und Schwimmen (in Auszügen)

(3) Ein- oder mehrtägige Radtouren dürfen erst ab Klassenstufe 5 durchgeführt werden und müssen von zwei Aufsichtspersonen je Klasse/Lerngruppe begleitet werden. Voraussetzung ist, dass - im Falle Minderjähriger – die Erziehungsberechtigten der Benutzung des Fahrrades ausdrücklich zustimmen, alle teilnehmenden Schüler nach Vergewisserung der Aufsichtspersonen in Radfahren geübt sind (zum Beispiel Radfahrprüfung) und vor Fahrtantritt die Verkehrssicherheit der Räder überprüft worden ist.

(4) Im Rahmen von Wandertagen und Schülerfahrten können Bade- und Schwimmveranstaltungen durchgeführt werden. Sie müssen von zwei Aufsichtspersonen geleitet werden dürfen nur an Plätzen stattfinden, die zum Baden und Schwimmen freigegeben sind, vornehmlich in Bädern. Teilnehmen dürfen nur Schüler, deren Erziehungsberechtigte eine schriftliche Einverständniserklärung und eine Erklärung zur Schwimmfähigkeit des Schülers abgegeben haben (Vordruck Schul II 114). Die Schüler sind vor der Veranstaltung auf die Gefahren beim Baden und Schwimmen hinzuweisen. Ist es aufgrund der örtlichen Verhältnisse‚ oder aufgrund der Tatsache, dass Nichtschwimmer an der Veranstaltung teilnehmen, erforderlich, die Klasse/Lerngruppe zu teilen, ist noch eine dritte Aufsichtsperson mitzunehmen. Die Entscheidung trifft die für die Durchführung der Veranstaltung verantwortliche Lehrkraft. Beim Baden und Schwimmen mit Schülern mit einem Anfallsleiden ist besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge erforderlich.

(5) Außerhalb von Bädern dürfen Bade- und Schwimmveranstaltungen nur durchgeführt werden, wenn mindestens eine Aufsichtsperson die Lehrbefähigung zum Schwimmen besitzt oder im Rettungsschwimmen ausgebildet ist. Die Aufsichtspersonen haben die Schüler ständig zu beobachten, wobei sich nicht mehr als zehn Schüler gleichzeitig im Wasser aufhalten dürfen. Schüler, die mindestens den Grundschein der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft oder der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes erworben haben, können zur Aufsichtsführung herangezogen werden.

(6) Bei dem Besuch von Bädern, in denen der Badebetrieb durch das Aufsichtspersonal des Bades überwacht wird, reicht es aus, wenn die Lehrkraft oder die zweite Begleitperson mindestens im Besitz des Freischwimmerzeugnisses ist. Die Aufsichtspersonen haben die Schüler ständig zu beobachten und darauf zu achten, dass die Haus- und Badeordnung eingehalten wird.

Mit freundlichen Grüßen

(Dr. Dieter Altmannsperger)
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